
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

Sitzung Nr. 17 / 2018 - 2023 der Gemeindevertretung Aumühle 
vom 27.08.2020

TOP 11 Haushaltssatzung nebst -plan der Stiftung Aumühle für das Jahr 
2020

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Aumühle genehmigt für das Jahr 2020 den anliegenden Haushalt 
nebst -plan und -anlagen der Stiftung Aumühle mit folgenden Änderungen aus dem Protokoll 
der Sitzung des Kuratoriums der Stiftung Aumühle vom 18.05.2020: 

Beschluss 1:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt der Städtepartnerschaft Aumühle/Wohltorf – 
Mortagne-sur-Sèvre keinen Zuschuss für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Beschluss 2:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem Sachsenwald SoundOrchester e.V. einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 500,00 € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Ein Verwendungsnachweis ist zu erstellen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 in 
der HHSt. 14.1.33200.70000 einzuplanen.

Beschluss 3:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt der Evangelisch-Lutherischen Kirchenge-
meinde Aumühle einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.600,00 € für das Haushaltsjahr 
2020 zu gewähren.

Ein Verwendungsnachweis ist zu erstellen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 in 
der HHSt. 14.1.33200.70000 einzuplanen.

Beschluss 4:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt der VHS Aumühle und Wohltorf e.V. einen ein-
maligen Zuschuss in Höhe von 3.300,00 € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.



Ein Verwendungsnachweis ist zu erstellen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 in 
der HHSt. 14.1.35000.70000 einzuplanen.

Beschluss 5:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem DRK – Ortsverein Aumühle e.V. einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Ein Verwendungsnachweis ist zu erstellen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 in 
der HHSt. 14.1.43900.70000 einzuplanen.

Beschluss 6:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem Runden Tisch Aumühle einen einmaligen 
Zuschuss in Höhe von 300,00 € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Ein Verwendungsnachweis ist zu erstellen. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2020 in 
der HHSt. 14.1.43900.70000 einzuplanen.

Beschluss 7:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt der Jugendfeuerwehr & Blaulicht-Minis 
Aumühle einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 125,00 € pro Teilnehmer aus Aumühle für 
das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren. Die maximale Gesamtsumme dieses Zuschusses beträgt 
875,00 €.

Ein Verwendungsnachweis ist nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 vorzulegen. Die entspre-
chenden Mittel sind im Haushalt 2020 in der HHSt. 14.1.45100.70000 einzuplanen.

Beschluss 8:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
e.V. (BdP), Stamm Sachsenwald Aumühle einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € 
für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Ein Verwendungsnachweis ist nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 vorzulegen. Die entspre-
chenden Mittel sind im Haushalt 2020 in der HHSt. 14.1.45100.70000 einzuplanen.

Beschluss 9:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem Verein für Kultur und Bildung in Aumühle 
e.V. (KuBA) zur Ausrichtung des Weihnachtsmarktes Aumühle einen einmaligen Zuschuss in 
Höhe von 1.000,- € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren, sofern der Antrag sofort gestellt 
wird.

Ein Verwendungsnachweis ist nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 vorzulegen.



Beschluss 10:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt den Senioren Aumühle einen einmaligen Zu-
schuss in Höhe von 1.000,- € für das Haushaltsjahr 2020 zu gewähren.

Beschluss 11:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt dem Kreisjugendring keinen Zuschuss für das 
Haushaltsjahr 2020 zu gewähren

Beschluss 12:

Das Kuratorium der Stiftung Aumühle beschließt, die Sanierung der Plattformabdichtung am 
Bismarckturm durchzuführen und wird hierfür die geplanten 15.000,- Euro im Haushalt 2020 be-
reitstellen.

Der Geschäftsführer wird ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Der Ausgleich der Teilhaushalte erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe bis zu 
max. 55,9 T€..

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt: 19

Ja-Stimme(n): 11

Nein-Stimme(n):   4

Enthaltung(en):   4

Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor.

.


	Auszug beglaubigt

